
Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Deutschland) eingereicht am 
25. Februar 2022 — flightright GmbH gegen Swiss International Air Lines AG

(Rechtssache C-131/22)

(2022/C 191/25)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Amtsgericht Frankfurt am Main

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: flightright GmbH

Beklagte: Swiss International Air Lines AG

Vorlagefragen

1. Liegt ein außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (1) vor, wenn 
Wetterbedingungen eintreten, die mit der Durchführung eines Fluges nicht zu vereinbaren sind, unabhängig von ihrer 
konkreten Gestalt?

2. Falls die erste Frage zu verneinen ist: Lässt sich die Außergewöhnlichkeit der Wetterbedingungen nach ihrer regionalen 
und saisonalen Häufigkeit am Ort und zur Zeit ihres Eintretens bestimmen?

3. Liegt ein außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung vor, wenn eine Entscheidung des 
Flugverkehrsmanagements zu einem einzelnen Flugzeug an einem bestimmten Tag zur Folge hat, dass es bei einem oder 
mehreren Flügen des betreffenden Flugzeugs zu einer großen Verspätung, einer Verspätung bis zum nächsten Tag oder zu 
einer Annullierung kommt, unabhängig davon, was der Grund für diese Entscheidung ist?

4. Falls die dritte Frage zu verneinen ist: Muss der Grund für die Entscheidung seinerseits außergewöhnlich sein, so dass mit 
seinem Eintreten nicht gerechnet werden muss?

(1) Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung 
für Ausgleichs und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer 
Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. 2004, L 46, S. 1).

Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court (Irland), eingereicht am 2. März 2022 — 
Strafverfahren gegen OE

(Rechtssache C-142/22)

(2022/C 191/26)

Verfahrenssprache: Englisch

Vorlegendes Gericht

Supreme Court

Partei des Ausgangsverfahrens

OE

Vorlagefragen

1. Ist Art. 27 des Rahmenbeschlusses (1) dahin auszulegen, dass eine Entscheidung über die Übergabe einer Person 
zwischen dieser Person, dem vollstreckenden Staat und dem ersuchenden Staat in der Weise ein Rechtsverhältnis schafft, 
dass Fragen, die im Rahmen dieser Entscheidung als endgültig entschieden gelten, auch im Rahmen des Verfahrens zur 
Erteilung der Zustimmung zu weiterer Strafverfolgung oder Bestrafung wegen anderer Straftaten als entschieden zu 
gelten haben?

C 191/20 DE Amtsblatt der Europäischen Union 10.5.2022



2. Falls die Antwort auf Frage 1 lautet, dass Art. 27 nicht in dieser Weise auszulegen ist: Verstößt eine nationale 
Verfahrensvorschrift gegen den Grundsatz der Effektivität, wenn sie zur Folge hat, dass der Betroffene daran gehindert 
wird, sich im Rahmen des Zustimmungsverfahrens auf ein einschlägiges, zeitlich nach dem Übergabebeschluss 
ergangenes Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union zu berufen?

(1) 2002/584/JI: Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen 
den Mitgliedstaaten — Stellungnahmen bestimmter Mitgliedstaaten zur Annahme des Rahmenbeschlusses (ABl. 2002, L 190, S. 1).

Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court (Irland), eingereicht am 2. März 2022 — Merck 
Sharp & Dohme Corp/Clonmel Healthcare Limited

(Rechtssache C-149/22)

(2022/C 191/27)

Verfahrenssprache: Englisch

Vorlegendes Gericht

Supreme Court

Parteien des Ausgangsverfahrens

Beschwerdeführerin: Merck Sharp & Dohme Corp

Beschwerdegegnerin: Clonmel Healthcare Limited

Vorlagefragen

1. (a) Genügt es für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats (im Folgenden: ESZ) und für die Rechtsgültigkeit 
desselben nach Art. 3 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (1) über das ergänzende Schutzzertifikat für 
Arzneimittel, dass das Erzeugnis, für das das ESZ erteilt wird, in den Patentansprüchen ausdrücklich identifiziert wird 
und von diesem Patent erfasst ist, oder ist es für die Erteilung eines ESZ erforderlich, dass der Patentinhaber, dem eine 
Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde, auch die Neuheit oder erfinderische Tätigkeit nachweist oder 
belegt, dass das Erzeugnis sich im engeren Sinn als die von dem Patent erfassten Erfindung beschreiben lässt?

(b) Was muss der Patentinhaber und Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen im letzteren Fall, nämlich dem 
der von dem Patent erfassten Erfindung, nachweisen, um ein gültiges ESZ zu erlangen?

2. Wenn das Patent wie in der vorliegenden Rechtssache einen bestimmten Arzneistoff, hier Ezetimib, umfasst und die 
Patentansprüche angeben, dass seine Anwendung in der Humanmedizin in der Verwendung entweder allein dieses 
Arzneistoffs oder in Kombination mit einem anderen, hier Simvastatin, einem gemeinfreien Arzneistoff, bestehen kann, 
kann dann ein ESZ nach Art. 3 Buchst. a der Verordnung nur für ein Erzeugnis erteilt werden, das Ezetimib, ein 
Monotherapeutikum, umfasst, oder auch für eines oder alle der in den Patentansprüchen identifizierten Kombinations-
erzeugnisse?

3. Wird für eine Monotherapie mit dem Arzneistoff A, in diesem Fall Ezetimib, ein ESZ erteilt, oder wird für eine 
Kombinationstherapie, bestehend aus einer Kombination der Arzneistoffe A und B, die von den Patentansprüchen erfasst 
sind, wobei aber nur A selbst neu und somit patentiert ist, während andere Arzneistoffe bereits bekannt oder gemeinfrei 
sind, zuerst ein ESZ erteilt, ist dann die Erteilung eines ESZ auf das erste Inverkehrbringen entweder des 
Monotherapeutikums A oder des ersten Kombinationspräparats mit A und B, für das ein ESZ erteilt wurde, mit der Folge 
beschränkt, dass nach dieser ersten Erteilung eines ESZ keine zweite oder dritte solche Erteilung für das 
Monotherapeutikum oder ein anderes Kombinationspräparat als das erste erfolgen kann, für das ein ESZ erteilt wurde?

4. Wenn die Ansprüche eines Patents sowohl ein einzelnes, neuartiges Molekül als auch eine Kombination dieses Moleküls 
mit einem bereits vorhandenen und bekannten Arzneistoff, der möglicherweise gemeinfrei ist, umfassen oder wenn 
mehrere solche Ansprüche betreffend ein Kombinationspräparat vorliegen, beschränkt dann Art. 3 Buchst. c der 
Verordnung die Erteilung eines ESZ
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